
Sehr geehrter Herr Kollmeyer,

die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Gütersloh stellt für den Planungsausschuss am
20. Oktober 2011 folgenden Antrag.

Der Planungsausschuss möge beschließen:

Als unverzügliche Konsequenz aus der Dringlichkeitsherabstufung der Ortsumgehung
Friedrichsdorf durch die NRW- Landesregierung fordert die Stadt Gütersloh im Hinblick
auf den A 33-Autobahnanschluss BI-Buschkampstraße folgende verkehrsregelnde
Maßnahmen seitens des Landes NRW für die L 788 und L 791 im Bereich Friedrichsdorf:

1. LKW-Durchfahrtsverbot für die Ortsdurchfahrt Friedrichsdorf. Dieses ist
umzusetzen im Rahmen einer „Teileinziehung“ für die L 788 und L791 gemäß § 7 
des Straßen- und Wegegesetztes NRW (StrWG).

2. Sofortiger Wegfall der Autobahn-Umleitungsfunktionen der Friedrichsdorfer
Durchfahrtsstraßen für Ereignisse auf der Autobahn A 2 und zukünftig auf der A
33.

3. LKW-Durchfahrtsverbotsbeschilderung auf der neuen A 33 im Bezug auf
Friedrichsdorf.

Mit freundlichen Grüßen

Heiner Kollmeyer
- Fraktionsvorsitzender -
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